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Gegenstand des Verfahrens: 
Die Klägerin beantragt die Feststellung der Nichtigkeit des schweizerischen Teils des euro-
päischen Patents EP 3 466 498 (Lawinen-Verschütteten-Suchgerät und Verfahren zum Be-
treiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts). Sie macht insbesondere fehlende Neuheit 
gegenüber EP 1 577 679 B1, WO 2006/015721 A1, EP 2 527 011 A1 und DE 2 9922 217 U1 
geltend. Ausserdem macht sie mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von diesen drei 
Entgegenhaltungen teilweise kombiniert untereinander und mit TW 2009/29102 A, US 8 275 
307 B2, TWI 388 804 B, US 2004/0 078 104 A1, US 8 538 391 B2, US 2005/0 288 857 A1 
und US 2018/289 095 A1 geltend. Schliesslich behauptet sie mangelnde Offenbarung nach 
Art. 138 (1b) EPÜ. Eventualiter beantragt die Klägerin mit der Replik die Feststellung, dass 
der Prototyp ihres LVS-Geräts «Barryvox S2» das Streitpatent nicht verletze. 
 
Die Beklagte beantragt die Abweisung der Klage. Eventualiter sei das Streitpatent mit einge-
schränkten Ansprüchen gemäss Hilfsanträgen aufrecht zu halten. 
 
 
 

 


